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Klimaschutz-Maßnahmen im Gebäudesektor:  
Ein Koloss auf tönernen Füßen 
 
Der Gebäudesektor verfehlt auch 2023 zum vierten Mal in Folge die im Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) veran-
kerten Treibhausgasminderungsziele. Um dem sich zuspitzenden Klimaversagen im Sektor im Sektor zu begeg-
nen, hat die Bundesregierung vor allem Änderungen der gesetzlichen Anforderungen und eine milliarden-
schwere Förderkulisse angekündigt. Angesichts der intensiven Diskussionen im letzten Jahr wurden diese Maß-
nahmenpakete jedoch erheblich abgeschwächt bzw. komplett abgesagt. Die bisher vorgelegten Maßnahmen 
und deren quantifizierte Minderungswirkung erfordern daher dringend eine Neubewertung, da sie inzwischen 
einen völlig veralteten Diskussionsstand darstellen und daher weder die Kriterien eines Sofortprogramms laut § 
8 KSG noch die Anforderungen an ein Klimaschutzprogramm laut § 9 KSG erfüllen. Mit den bisher vorgelegten 
Instrumenten ist weder eine Einhaltung der Klimaziele „für die folgenden Jahre“ noch mit Blick auf das Zieljahr 
2030 sichergestellt.  

Allein durch eine Neubewertung der zentralen Klimaschutz-Maßnahmen aus dem Sofortprogramm 2022 (No-
velle des GEG, BEG, Optimierung bestehender Heizsysteme sowie Mindesteffizienzstandards) ergibt sich unse-
ren Berechnungen nach eine gewaltige kumulierte Minderungslücke bis 2030. Im Gegensatz zur Annahme der 
Bundesregierung fallen die kumulierten THG-Einsparungen im Gebäudesektor bis 2030 um ca. 60% gerin-
ger aus, wie die folgende Abbildung verdeutlicht:  

 

Damit ist ein sofortiges Gegensteuern mit einem sektorspezifischen Sofortprogramm – wie es das aktuell gül-
tige KSG vorsieht – unumgänglich, um die klimapolitischen Rückschritte der letzten Monate in diesem Sektor 
wieder aufzufangen. Ohne eine zeitnahe Verabschiedung weiterer Maßnahmenpakete inklusive einer deutli-
chen Nachsteuerung bereits implementierter Instrumente ist die Emissionslücke bis 2030 nicht zu schließen 
und kann aufgrund der Höhe der Zielverfehlung auch nicht durch andere Sektoren überkompensiert werden. 

Insg. Kumulation der THG-Einsparungen [Mt CO2-Äq.] 

2022  
(BuReg) 

2023  
(BuReg) 

2024  
(DUH) 

113,9  148,9  62,5  
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Neubewertung der zentralen Klimaschutz-Maßnahmen im Gebäudesektor 

Die folgende Tabelle enthält den aktuellen Umsetzungsstand der angeführten Maßnahmen sowie eine kritische 
Bewertung der Deutschen Umwelthilfe:  

Maßnahme Aktueller Umsetzungsstand Bewertung DUH 

BEG: Bundesförderung für 
effiziente Gebäude 

▪ Im Sommer 2022 wurden die För-
derraten für energetische Sanie-
rungen und Effizienzmaßnahmen 
weitreichend abgesenkt.  

▪ Die Flankierung der neuen Vorga-
ben der GEG-Novelle (Heizungs-
förderung) ist seit dem 29. Dezem-
ber 2023 in der BEG-Einzelmaßnah-
men umgesetzt.  

▪ Die Finanzierung aus dem KTF für 
das Haushaltsjahr 2024 ist sicher-
gestellt. Durch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts wurden die 
Rücklagen des KTF für die kom-
menden Jahre allerdings aufge-
braucht.   

▪ Aktuell sind keine weiteren An-
passungen geplant.    

Die Bundesregierung fokussiert sich im Haus-
haltsjahr 2024 auf die deutlich ausgeweitete Un-
terstützung des Heizungstausches und die Einfüh-
rung neuer Gebäudeförderprogramme insbe-
sondere für den Eigentumserwerb und Woh-
nungsneubau. Trotz einer historisch niedrigen Sa-
nierungsrate wurden keine zusätzlichen Gelder für 
die Sanierungsförderung eingeplant. 
 
Durch die Förderung von Biomasseheizungen und 
der Umrüstung von Gasheizungen auf „wasser-
stofffähige“ Heizungen werden darüber hinaus 
Fehlanreize gesetzt. Hinzukommend wird die För-
derung von Sanierungsmaßnahmen durch nied-
rige Fördersätze im Vergleich zur Heizungsförde-
rung vernachlässigt. 
 
Die THG-Einspareffekte der Förderung müssen 
deshalb deutlich nach unten korrigiert werden.  
Insgesamt ist die Weiterfinanzierung der Gebäu-
defördermaßnahmen aufgrund der aktuellen 
Haushaltssituation als äußerst unsicher zu be-
zeichnen.  

GEG: Pflicht zur Nutzung 
von 65% erneuerbaren 

Energieträgern 

▪ Das Vorhaben wurde im Rahmen 
der zweiten GEG-Novelle 2023 um-
gesetzt.   

▪ Eine erneute Revision des GEG 
wurde von der Bundesregierung be-
reits ausgeschlossen 

Die Ausgestaltung der Gesetzesnovelle weist 
große Lücken auf, die zu einer deutlich vermin-
derten Einsparwirkung führen. So ist etwa der Ein-
bau neuer Gasheizungen weiterhin möglich und 
der Einbau von Biomasseheizungen nicht be-
schränkt.  
 
Durch die Verknüpfung mit der Wärmeplanung 
greift die Pflicht in den meisten Fällen erst ab 
Mitte 2028, wodurch sich die Klimawirkung der 
Gesetzesvorgabe weiter deutlich reduziert. Zu-
sätzlich führen die gesetzlichen Bestimmungen 
sowie die Verunsicherung vieler Verbraucher 
dazu, dass seit letztem Jahr ein historischer Re-
kordsummer von über 900.000 fossilen Heizungen 
mit entsprechender Wirkung eingebaut werden. 
Das fossile Heizungsbudget bis 2030 ist damit fast 
vollständig aufgebraucht.   

GEG: Weiterentwicklung 
der energetischen Stan-

dards 

▪ Der Neubaustandard wurde im 
Rahmen des Sommerpakets 2022 
hinsichtlich des Primärenergie-
bedarfs an den EH55-Standard 
angepasst.   

▪ Die im Koalitionsvertrag verein-
barte Einführung des EH40-Neu-
bau-Standards ab 2025 wurde im 

Die Anforderungen an die Gebäudehülle bei Neu-
bauten wurden zuletzt 2009 angepasst. Der aktu-
elle Hüllenstandard ist nicht klimazielkompatibel 
und führt in Verbindung mit den niedrigschwelli-
gen Vorgaben für den Heizungseinbau in neu er-
richteten Gebäuden zu deutlich höheren Treib-
hausgasemissionen als ursprünglich angenom-
men.  
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Rahmen des Baugipfels aufgekün-
digt.   

▪ Zur Einführung des EH70-Stan-
dards für auszutauschende Teile 
bei der Sanierung sowie zur Einfüh-
rung der Lebenszyklusbetrachtung 
liegen kein Zeitplan und Konzept 
seitens der Bundesregierung vor.  

 
  

GEG: Mindesteffizienz-
standards (MEPS) für Be-

standsgebäude 

• Das Europäische Parlament hat der 
EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) am 
12.03.24 final zugestimmt. Der 
endgültige Kompromiss enthält 
zwar weiterhin MEPS für Nicht-
wohngebäude, aber auf Drängen 
Deutschlands lediglich einen Reno-
vierungspfad für den gesamten 
Wohngebäudebestand (statt ge-
bäudespezifischer MEPS). 

• Die Umsetzung der Richtlinie in 
nationales Recht muss bis 2026 er-
folgen. Bisher liegen kein Zeitplan 
und Konzept seitens der Bundesre-
gierung vor.   

Ohne eine verschärfte nationale Umsetzung der 
EPBD im Wohngebäudebestand reduziert sich 
die treibhausgasmindernde Wirkung dieser Maß-
nahme stark. Eine ambitionierte Ausgestaltung 
der Richtlinie hätte insbesondere im Wohngebäu-
debereich zu positiven Vorzieheffekten im Be-
trachtungszeitraum geführt. Da die Effizienzvor-
gaben erst ab 2030 greifen, fällt die THG-Einspa-
rung noch entsprechend gering aus.      

GEG/EnSimiMaV: Optimie-
rung bestehender Hei-

zungssysteme 

• Die im August 2022 eingeführte 
Verordnung EnSimiMaV läuft am 
30. September 2024 aus.  

• Aus der Verordnung wurde lediglich 
die Prüfung und Optimierung, al-
lerdings nicht der hydraulische Ab-
gleich für bestehende Heizungssys-
teme in das Gebäudeenergiege-
setz ab 1. Januar 2024 überführt.  

Da die Regelung zum hydraulischen Abgleich ab 
Oktober wegfällt und darüber hinaus in beiden 
Maßnahmen keine Vollzugskontrolle für die Hei-
zungsoptimierung implementiert ist, fällt die tat-
sächliche Einsparwirkung dieser Maßnahme deut-
lich geringer aus. 

 

Zusätzlich sind weitere Maßnahmen im Gebäudesektor geplant, deren Quantifizierung bisher Seitens der Bun-
desregierung nicht vorgenommen wurde. Sie spielen in diesem Papier deshalb nur eine untergeordnete Rolle, 
auch wenn sich darunter wichtige Klimaschutz-Maßnahmen wie etwa das Wärmeplanungsgesetz befinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht-quantifizierte Klimaschutz-Maßnahmen im Gebäudesektor 
• Im Bundeshaushalt 2024 wurde die Finanzierung verschiedener Maßnahmen reduziert oder gestrichen:  

o Energetische Stadtsanierung: Fördermittel wurden im Bundeshaushalt 2024 gestrichen. 
o Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (SJK): Lediglich Aus-

finanzierung bereits genehmigter Projekte geplant.  
o Serielle Sanierung: Die Förderung für den Markthochlauf des Sanierungsverfahrens wurde deutlich ge-

kürzt.   
• Das Förderprogramm Zukunft Bau – Modellvorhaben für Innovation im Gebäudebereich ist weiterhin im Bun-

deshaushalt enthalten.  
• Das Wärmeplanungsgesetz ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Darin sind nur unzureichende Dekarbonisie-

rungsvorgaben für Wärmenetze mit zahlreichen Ausnahmen verankert, die die Transformation zur Klimaneutralen 
Fernwärmeversorgung deutlich verzögern.  

• Die Holzbauinitiative wurde im Juni 2023 vom Bundeskabinett beschlossen.  
• Die Bundesregierung strebt innerhalb der Wärmepumpenoffensive 500.000 Neuinstallationen pro Jahr an. Auf-

grund der massiven Verunsicherung durch das GEG und der langen Hängepartie zur neuen Heizungsförderung ist 
der Absatz dieser Schlüsseltechnologie weiterhin rückläufig.  

• Initiative für öffentliche Gebäude 
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Zentrale Quellen 

• Das Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung:  
o https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/klimaschutz/20231004-klimaschutzprogramm-

der-bundesregierung.html 
• Der Prüfbericht des Expertenrats für Klimafragen aus dem Sommer:  

o https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2023/09/ERK2023_Pruefbericht-Gebaeude-Ver-
kehr.pdf  

• Der Projektionsbericht des UBA 2023:  
o https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11740/publikatio-

nen/2023_08_21_climate_change_39_2023_projektionsbericht_2023_0.pdf  
• Sofortprogramm 2022 der Bundesregierung:  

o https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichun-
gen/bauen/sofortprogramm-sektor-gebaeude.pdf;jsessio-
nid=F736C2A4EA7A07A646985833A49DAD46.live861?__blob=publicationFile&v=1  

• Die dazugehörige Bewertung des Expertenrats:  
o https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2022/08/ERK2022_Pruefbericht-Sofortprogramme-

Gebaeude-Verkehr.pdf  
• Abschätzung der Minderungswirkung der 65%-Anforderung im GEG-Entwurf:  

o https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Quantifizierung_GEG.pdf  

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. ist als gemeinnützige Umwelt- und Verbraucher-
schutzorganisation anerkannt. Wir sind unabhängig, klageberechtigt und  
kämpfen seit über 40 Jahren für den Erhalt von Natur und Artenvielfalt.  
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende: www.duh.de/spenden 

Transparent gemäß der Initiative 
Transparente Zivilgesellschaft. Ausge-
zeichnet mit dem DZI Spenden-Siegel 
für seriöse Spendenorganisationen. 

 www.duh.de     info@duh.de            umwelthilfe    

 
 Wir halten Sie auf dem Laufenden:   www.duh.de/newsletter-abo 
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